
Jede Ausgabe der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis enthält ein monothematisches Supplement, das die aktuellen Trends 
der Zahnheilkunde umfassend aufbereitet und zusätzlich noch mit Sonderthemen, wie dem jährlichen ZWP Designpreis, 
dem Inserenten ein ideales redaktionelles Umfeld für die Platzierung themenspezifischer Werbebotschaften bietet. Über 
aktuelle Fachbeiträge mit hohem Informationsgehalt sowie Produktinformationen wird der Leser bei der Umsetzung aktu-
eller Trends in den Praxisalltag unterstützt.
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Bewerben Sie sich beim 
ZWP Designpreis 2023!

Würden Sie sich auch heute wieder be-
werben?
Auf jeden Fall! Der Aufwand der Bewer-
bung ist minimal im Vergleich mit dem, 
was uns der Preis gebracht hat. Unab-
hängig von den positiven Rückmeldungen 
durch Presse und Patienten und der sich 
daraus ergebenden Aufwertung unserer 
Außendarstellung verbinden wir mit dem 
Preis ein Gefühl des Stolzes, die Arbeit 
und Mühe, die man in seine Praxis inves-
tiert hat – jeder Praxisinhaber weiß hier, 
wovon ich spreche –, derart prämiert zu 
sehen.

Werden auch Sie, wie Dr. Michael Alte und 

viele weitere Praxisinhaber, Teil der ZWP 

Designpreis-Community und machen Sie 

mit beim ZWP Designpreis 2023! Zeigen 

Sie uns Ihre Praxis, Ihr Design und damit 

Ihre individuellen Umsetzungen eines 

ansprechenden Arbeitsplatzes und eines 

Ortes, an dem sich Patienten wohl- und op-

timal versorgt fühlen. Der Einsendeschluss 

für Bewerbungen ist der 1. Juli 2023. Die 

Gewinnerpraxis darf sich über eine virtu-

elle 360grad-Praxistour, angefertigt von 

der OEMUS MEDIA AG und für die pro-

fessionelle Außendarstellung auf der ei-

genen Homepage, freuen. Alle weiteren 

Infos unter: www.designpreis.org

ZWP Designpreis-
Ausgabe 2022
[E-Paper]

www.designpreis.org
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„Wir verbinden 

mit dem Preis 

ein Gefühl des 

Stolzes“
Im vergangenen Jahr gewann eine Praxis „nicht von dieser 
Welt“ den ZWP Designpreis 2022! Denn die Praxis RKM740 
von Dr. Michael Alte präsentiert sich als Space-Raum mit As-
tronautenfigur und Weltraum-Zimmern, in denen Patienten 
hochwertig versorgt werden. Im Interview blickt Dr. Alte auf 
die Prämierung zurück.

Herr Dr. Alte, wie haben Sie Ihre erfolgreiche Teilnahme am ZWP 
Designpreis 2022 erlebt?
Ganz ehrlich: Ich habe mich sehr geehrt gefühlt! Gleichzeitig war 
das Feedback in unserem Umfeld unglaublich positiv. Alle haben 
uns gratuliert und sich mit uns gefreut! Sowohl die regionale Presse 
als auch das regionale Fernsehen nahmen Kontakt auf und berich-
teten über uns. Die besondere Aufmerksamkeit, die der Preis ge-
nerierte, empfanden wir als Belohnung für unsere Arbeit. Zudem 
hatte sie auch einen positiven Effekt auf die Gewinnung von Neu-
patienten. 

Wie haben Sie das Ereignis Ihren Patienten vermit-
telt und wie war die Reaktion?
Wir haben das ZWP spezial zum ZWP Designpreis 
2022 vielfach in unserem Wartezimmer ausgelegt, 
haben auf unserer Website und in unseren Flyern 
gezielt auf den Preis und Titel hingewiesen. Die 
Rückmeldungen seitens der Patienten waren durch-
weg anerkennend, viele haben uns gratuliert, und 
auch mein Team hat sich über die Prämierung sehr 
gefreut.

Autorin: Marlene Hartinger
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Produkte

Infos zum Unternehmen

Behandlungseinheit vereint

Hygiene und Eleganz

Individuelle Akzente bei 

Neueinrichtung und Renovierung

Wenn technisch funktionale Belmont-Qualität auf 
eine hochwertige Eleganz trifft, heißt das Resultat 
EURUS. Die innovative Behandlungseinheit des japa-
nischen Traditionsunternehmens vereint effiziente 
Behandlungsabläufe, zeitgemäßen Komfort und 
elegantes Design, gepaart mit einer überragenden 
Zuverlässigkeit. Die neueste Generation des Er-
folgsmodells EURUS bietet anspruchsvollen Be-
handlern bestmögliche Hygiene in kürzester Zeit: 
Durch das Spülen der Instrumentenschläuche mit 
dem standardmäßig installierten Instrumenten-Rei-
nigungssystem in Verbindung mit der Flushout-Spül-
funktion wird zu jeder Zeit eine sichere Behandlung 
gewährleistet und die Bildung von Biofilmen und Bak-
terienwachstum in den Schläuchen der Handstücke 
vermieden. Zusätzlich lässt sich als Option noch ein Saugschlauch-Reinigungssystem integrieren, wodurch die Saugschläu-
che hygienisch sauber gehalten und Kontaminationen aller Art verhindert werden. Die autoklavierbaren Griffe und die Ab-
deckung der EURUS OP-Leuchte können nach Betätigen eines Hebels einfach abgenommen und sterilisiert werden. Natürlich 
kann die Einheit auch optional mit einer Wasserentkeimungsanlage inklusive freier Fallstrecke, einer Separierung, einem Amal-
gamabscheider oder einer Nassabsaugung ausgestattet werden.

Belmont Takara Company Europe GmbH • Tel.: +49 69 506878-0 • www.belmontdental.de

Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich medizinischer Praxis-
möbel machen die Firma Ziegler Design zu einem Spezialisten 
bei der Planung und Umsetzung ganzheitlicher Praxiskonzepte. 
Ziegler Design bietet für sämtliche in Praxen vorkommende Räume

entsprechend gefertigte Individualmöbel an. 
Von der persönlichen Beratung über die Kon-
zeption im firmeneigenen Planungsbüro bis 
hin zum professionellen Einbau werden Sie 
unterstützt. Überzeugen Sie sich selbst und 
vereinbaren Sie einen Termin in unserer gro-
ßen Ausstellung: Medizinisches Design Cen-
ter Bayern unter www.mdcbayern.de

Friedrich Ziegler GmbH
Tel.: +49 991 99807-0 
www.ziegler-design.de
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Die Friedrich Ziegler GmbH kreiert und fertigt Möbel, die den 
individuellen Vorstellungen und Anforderungen entsprechen.
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Aus einer Idee auf einem Behandlungsstuhl und der 
schwäbischen Liebe zur Sparsamkeit werden stolze 
30 Jahre Preisvergleich und Materialwirtschaft: Die 
AERA EDV-Programm GmbH feiert in diesem Jahr 
das 30. Firmenjubiläum. Heute greift bereits jede 
vierte Zahnarztpraxis auf die Features von Deutsch-
lands beliebtester Preisvergleichs- und Bestell-
plattform für Dentalprodukte zurück – vom trans-
parenten Preisvergleich bis zum einzigartigen 
Warenkorb optimierer. Bei einem Jubiläumsevent 
stießen nun die Geschäftsführer der IT-Firma mit 
100 Gästen, darunter Mitarbeiter, langjährige Part-
ner und Freunde, auf den IT-Erfolg an. Untermalt  
von der Musik einer Rockband und Anekdoten aus 
der Firmengeschichte ging die Feier in einen kulina-
rischen Abend über: Der aus dem TV-Format „The 
Taste“ bekannte Eventkoch Boris Biggör sorgte mit 
Peter von Ribbeck für ein 8-Gänge-Menü der Spit-
zenklasse. AERA-Online Anwender können sich 
noch das ganze Jahr über auf Jubiläums aktionen 
auf der Plattform und die Einführung neuer Funk-
tionen, wie die zuletzt vorgestellte kostenlose On-
line-Lagerverwaltung, freuen. 

AERA EDV-Programm GmbH
Tel.: +49 7042 3702-22 • www.aera-online.de

Infos zum Unternehmen

30

IT-Entwicklungsgeschichte
AERA-Online feiert 30 Jahre

News

Wirtschaftlichkeit steigern  

und Praxiskommunikation effizient gestalten
Mit knapp 10.000 Standorten in der D-A-CH-Region ist TV- 
Wartezimmer® das marktführende Netzwerk für moderne Pa-
tientenkommunikation in der medizinischen Warte- und Be-
handlungszone sowie dem Onlinemarketing und ein Grund-
baustein im medizinischen Digitalisierungsprozess. Im Auftrag 
der Kunden (niedergelassene Mediziner, MVZs und Kliniken) 
informiert TV-Wartezimmer mit patientengerechten Aufklä-
rungsbeiträgen zu dental- und humanmedizinischen Thera-
pie- und Behandlungsleistungen – juristisch geprüft und im 
zahnmedizinischen Bereich durch die Bayeri-
sche Landeszahnärztekammer zertifiziert. Als 
Full- Service-Dienstleister kümmert sich das  
TV-Wartezimmer-Serviceteam um die techni-
sche Installation und Programmsteuerung, die 
Einspeisung praxisindividueller Inhalte sowie 

die Umsetzung jederzeit möglicher Wünsche zur Programm-
änderung. Auf diese Weise lässt sich die medizinische Ex-
pertise, Professionalität und das Angebot der Praxis für die 
Patienten visualisieren.

TV-Wartezimmer®
Tel.: +49 8161 490999 • www.tv-wartezimmer.de
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Editorial

Geht die zahnärztliche 
Versorgung „den 
Lauterbach runter“?

Ein Organismus ist ein hochkomplexes System. Er lebt, 
solange seine einzelnen Organe funktionieren, er kann 
Einschränkungen lange kompensieren. Wenn mehrere 
Organe ihre Aufgaben nur noch eingeschränkt erfüllen, 
droht ein Kollaps. Was für ein biologisches System zu-
trifft, das gilt ebenso für einen gesellschaftlichen Orga-
nismus – zum Beispiel das Gesundheitswesen. Diesem 
Organismus geht es alles andere als gut. Ernste Pro-
bleme werden in Krisenzeiten sichtbar. Da eine klare 
Diagnose fehlt, kann das Gesundheitswesen nicht ge-
sunden. 

Der Bundesgesundheitsminister sprach Mitte Mai auf 
dem 127. Ärztetag seit Jahrzehnten bestehende Pro-
bleme an und betonte den Wert der Freiberuflichkeit in 
der ambulanten Versorgung. Insbesondere wandte er 
sich gegen das Abkassieren von Patienten. Beim Abkas-
sieren der Zahnärzteschaft hat er keine Probleme. Die 
Wiedereinführung der strikten Budgetierung mit dem 
GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist für uns Zahnärzte 
der GAU in Paragrafenform. 

Im Sommer 2022 zugesicherte Gelder für eine neue Pa-
rodontitisrichtlinie entfallen. Budgetierung bedeutet, 
dass die Summe des Geldes, das für die zahnärztliche 
Versorgung zur Verfügung steht, begrenzt wird. Für be-
grenzte Mittel kann es keine unbegrenzten Leistungen 
geben. Diese Form der Honorierung ist ein Schlag unter 
die Gürtellinie, mit ihm geht die zahnmedizinische Ver-
sorgung „den Lauterbach runter“. 

Es ist ein Skandal, dass uns die Politik bei galoppieren-
der Inflation und gestiegenen Praxiskosten die Vergü-
tungen rationiert. Die Zahnärzteschaft hat in der Pande-
miezeit mit materiellem und personellem Aufwand einen 

großen Beitrag zur Gesundheitsversorgung geleistet. Die 
jetzt erfolgte Verlagerung des Morbiditätsrisikos ohne 
ausreichende Vergütung wird nicht funktionieren. 

In der privaten Gebührenordnung berechnen wir seit 
35 Jahren unser Honorar zum gleichen Punktwert. Land-
wirtschaftsminister Özdemir begründet seine novel-
lierte Gebührenordnung für Tierärzte damit, dass eine 
zeitgemäße Honorierung für das Tierwohl entscheidend 
ist. Im Umkehrschluss heißt das wohl, ein Tier ist wich-
tiger als der Mensch. Warum ist das so? Die Novellie-
rung der (zahn)ärztlichen Gebührenordnungen ist eine 
Entscheidung von Bund und Ländern. Wie Gesundheits-
ökonom Prof. Dr. Drabinsky kürzlich schrieb, sind die 
Beihilfeträger der zentrale Baustein in der Reform der 
(zahn)ärztlichen Gebührenordnung. Im Klartext: Der 
„Staat“ mit seinen Beamten wird uns nicht helfen. Die 
freiberuflich niedergelassene Zahnärzteschaft scheint 
Politikern immer ein wenig suspekt zu sein. Das ist 
verständlich, denn jemand, der für seinen Arbeitsplatz 
kein Geld in die Hand nehmen musste, dem ist die 
Ideologie der Freiberuflichkeit fremd. 

Der zahnärztliche Berufsstand kann sich nur selbst hel-
fen. Ob wir uns am Behandlungsstuhl festkleben oder 
nicht, es wird nichts ändern. Eine Anpassung der zahn-
ärztlichen Vergütungen an den aktuellen betriebswirt-
schaftlichen und medizinischen Stand lässt sich nur mit 
Druck von der Basis erreichen. Der Lösungsansatz zur 
Therapie des Organismus Gesundheitswesen kann nur 
einheitliches Ausnutzen aller Möglichkeiten der Gebüh-
renbemessung sein. Das Menschenwohl muss in den 
Mittelpunkt gestellt und eine zeitgemäße zahnmedizini-
sche Behandlung ermöglicht werden. Sonst geht die 
Versorgung „den Lauterbach runter“.
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Dr. Roland Kaden
Vorstand Gebührenrecht der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein

Dieser Beitrag spiegelt nicht zwingend die Meinung der Redaktion wider.
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Statement

Antiker als antik: Auch 2023 ist der GOZ-Punktwert unverändert wie im Jahr 1988 –
für viele Zahnärzte und standespolitisch Wirkende ein Skandal! Dagegen läuft 
die Bundeszahnärztekammer seit Jahren Sturm. Für eine faire und zeitgemäße 
Vergütung bereitet sie jetzt eine Verfassungsbeschwerde vor. Die Frage bleibt: 
Wird 2023 endlich die Wende bringen? Dr. Romy Ermler, BZÄK-Vizepräsidentin, 
erläutert die Verfassungsbeschwerde der BZÄK. 

GOZ-Punktwert: BZÄK bereitet 
Verfassungsbeschwerde vor

Theoretisch lautet der Deal mit der Politik bezüglich der zahnärztlichen Gebührenord-
nung (GOZ): Die Zahnärzteschaft gestaltet ihre Preise nicht frei, dafür verpflichtet 

sich der Verordnungsgeber, die Vergütung regelmäßig an die wirtschaftliche Ent-
wicklung anzupassen. Soweit die Theorie. In der Praxis wissen wir leider alle, 
dass der Verordnungsgeber seit mittlerweile fast 35 Jahren seiner Verpflichtung 
zur Anpassung nicht nachkommt. Und das Bundesgesundheitsministerium 
macht sehr deutlich, dass es auch in absehbarer Zeit nicht bereit ist, die GOZ 
fachlich wie betriebswirtschaftlich an den aktuellen Stand anzupassen.

Deshalb hat sich der Vorstand der BZÄK dazu entschlossen, gemeinsam 
mit einem angesehenen Verfassungsrechtler eine Verfassungsbeschwerde 
gegen die verweigerte Anpassung des GOZ-Punktwertes vorzubereiten. 
Diese Entscheidung ist nicht leichtgefallen, nicht zuletzt im Hinblick auf 
Kosten und Aufwand der Verfassungsbeschwerde. Zudem gibt es mög-
liche Risiken zu berücksichtigen. Dennoch möchte die BZÄK das Bun-
desverfassungsgericht anrufen, weil sie es den Kollegen schuldig ist, 
alle Wege zu beschreiten, um die Politik zur Einsicht zu bringen. Auch 
wenn die Erfolgsaussichten nicht einschätzbar sind, will die BZÄK die 
Beschwerde vor allem als starkes Signal Richtung Politik verstanden 
wissen, dass sie hier ihrem Auftrag seit Jahrzehnten nicht nachkommt.

Dabei wäre eine Anpassung des GOZ-Punktwertes angesichts hoher 
Energie-, Material-, Hygiene- und Digitalisierungskosten sowie einer 
konstant hohen Inflationsrate notwendiger denn je. Des Weiteren ste-
hen Zahnarztpraxen auch mit großen Unternehmen und dem Öffentli-
chen Dienst in Konkurrenz um Personal – und können dabei oft nicht 
mithalten. Sie sind bei der Lohnentwicklung schlicht nicht mehr konkur-

renzfähig. Durch eine GOZ-Anpassung erhielten die Praxen die notwendi-
gen Spielräume, um Gehaltssteigerungen für ihre Mitarbeiter sowie die 

hohen Grundkosten zu finanzieren. Deshalb unser wiederholter Appell an 
den Verordnungsgeber: Kommen Sie endlich Ihrer Pflicht nach – wie es die 

Kollegen jeden Tag bei der Patientenversorgung tun!

11 Pfennig 

Ein Mauerfall, eine Wiedervereini-
gung und eine neue Währung, neun 
Gesundheits minister, sieben US-Präsi-
denten und sogar drei Päpste hatten 
wir seit 1988. Geblieben ist lediglich 
der GOZ-Punktwert für die Bewertung 
privatzahnärztlicher Leistungen, der 
seit 1988 unverändert bei 11 Pfennig 
liegt. Denn seit 30 Jahren weigert sich 
der Gesetzgeber, diesen Punktwert in 
der Gebührenordnung für Zahnärzte 
anzupassen. 

(Quelle: BZÄK)
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